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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

§ 52

Auflagen, Befristungen, Bedingungen

 

(1) Eine Bewilligung nach diesem Gesetz ist zu befristen oder an Auflagen oder Bedingungen zu binden, wenn dies nach

dem Zweck, der Art der Ausführung oder der Bescha4enheit des Vorhabens oder der Maßnahme erforderlich und

möglich ist. Im Falle der Befristung sind dem Antragsteller durch Au9agen die Maßnahmen, die im Interesse des

Schutzes und der P9ege der Natur nach Ablauf der Frist zu tre4en sind, aufzutragen. Ist die Erfüllung dieser Au9agen

gegenüber dem Antragsteller oder dessen Rechtsnachfolger nicht durchsetzbar, so ist sie dem Grundeigentümer

aufzutragen.

 

(2) Eine Versagung einer Bewilligung nach diesem Gesetz darf nicht erfolgen, wenn sich die Gründe dafür durch

Auflagen beseitigen lassen. Hiedurch darf ein Vorhaben in seinem Wesen nicht

verändert werden.

 

(3) Umfasst ein bewilligungsp9ichtiges Vorhaben mehr als eine bauliche Anlage und besteht nur hinsichtlich der

Gesamtheit der baulichen Anlagen kein Versagungsgrund, so hat die Behörde festzulegen, in welcher Reihenfolge die

baulichen Anlagen ausgeführt werden müssen, falls nicht eine gleichzeitige Ausführung

erfolgt.
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